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M 118.
Bekanntmachungdes Staatsministeriums, betreffend die Anerkennung der

in Schwedischen Schiffspapieren enthaltenen Bermeffungs-Angaben
in den diesseitigen Häfen.

Oldenburg, den 29. October 1878.

Nachdem vom Deutschen Reiche mit der Königlich
Schwedischen Negierung eine Vereinbarung wegen gegen¬
seitiger Anerkennung der nach dem neuen Schiffsvermeffungs-
Verfahren bewirkten Vermessungen getroffen worden ist, sind
vom k. Novemberd. I . ab bieder Schwedischen  Handels¬
marine angehörigen Schiffe in allen hiesigen Häfen wie folgt
zu behandeln:

1. Für die auf Grund der Königlich Schwedischen Ver¬
ordnung über die Messung der Kauffahrteischiffe vom 15. Mai
1874 vermessenen Schwedischen Schiffe sind die in deren
Meßbriefen(Nälbrök .) enthaltenen Angaben über den Brutto-
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Raumgehalt (Total ärLAtiZlrot ) , sowie bei Segelschif¬

fen  auch die in deren Meßbriefen enthaltenen Angaben über

den Netto - Raumgehalt (-4tzitt8x >1iAtiA äi -äAtiSÜet ) ohne

Nachvermessung als gültig anzuerkennen.

2 . Da die Schwedische Gesetzgebung bei Schiffen,

welche durch Dampf oder durch eine andere künstlich erzeugte

Kraft bewegt werden , für den Inhalt der vorhandenen Ma¬

schinen -, Dampfkessel - und Kohlenräume größere und an¬

ders ermittelte  Abzüge vom Brntto -Raumgehalte gestattet,

als die Deutsche Schiffsvermessungs -Ordnung , so sind die in

den Meßbriefen Schwedischer Dampfschiffe  enthaltenen

Angaben über deren Netto -Raumgehalt ( ^ .tzittsxliAtiA är 'ÜA-

ti ^ üst ) als " gültig nicht anzucrkennen , sondern durch vor¬

gängige Vermessung der nach § 16 der Schiffsvermessungs¬

ordnung vom 5 . Juli 1872 (Reichs -Gesetz -Blatt , Seite 274)

abzugsfähigen Räume zu ermitteln . Dabei ist die Ausferti¬

gung des Meßbriefes nach Maßgabe der Formulare L . und

I ) . zu § 24 der Schiffsvermessungs -Ordnung durch die Ver-

messungsbehörde (8 19 ) und zwar in der Art zu bewirken , daß

die Angaben des Brutto -Raumgchalts , sowie des Raumgehalts

der Logiöräume der Schiffsmannschaft aus dem Schwedischen

Meßbrief übertragen , oder , falls dies erforderlich , nach dem

durch § 24 der Schiffsvermessungsordnung fcstgcstelltcn Ver-

hältniß ( mittelst Division der Zahl der Tons durch 0,353)

rosx . nach dem Satze von
108,187 Schwedischen Kubikfußen ----- 1 Ton

umgerechnet werden.
Die Gebühren für solche thcilweise Vermessung sind nach

dem durch 8 32 Nr . 1 der Schiffsvermessungs -Ordnung fest-

gestellten Satze , jedoch nur für die wirklich vermessenen Räume

zu erheben.
Oldenburg , den 29 . Oetober 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.
von Buttel.
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